
Reifen mit M+S Kennzeichnung als wintertauglich, wenn sie bis zum 31. Dezember 
2017 hergestellt worden sind.

Welches Bußgeld droht, wenn ich keine Winterreifen aufgezogen habe?
Der einfache Verstoß wird mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro geahndet. Außer-
dem wird ein Punkt im Fahrerlaubnisregister in Flensburg eingetragen. Werden zusätz-
lich Dritte behindert, erhöht sich das Bußgeld auf 80 Euro.
Neben dem Fahrer haftet auch der Halter, der die Inbetriebnahme ohne die erforder-
liche Bereifung mit dem Alpine-Symbol anordnet oder zulässt: Hier werden 75 Euro 
fällig, dazu gibt es ebenfalls einen Punkt in Flensburg.

Gibt es Ausnahmen von der Winterreifenpflicht?
Für folgende Fahrzeuge gilt die Winterreifenpflicht nicht:

• einspurige Kraftfahrzeuge (zum Beispiel Motorräder)
• Nutzfahrzeuge der Land- und Forstwirtschaft
• Stapler im Sinne des § 2 Nummer 18 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)
• motorisierte Krankenfahrstühle im Sinne des § 2 Nummer 13 FZV
• Einsatzfahrzeuge der in § 35 Absatz 1 StVO genannten Organisationen, soweit 

für diese Fahrzeuge bauartbedingt keine Reifen verfügbar sind, die den Anfor-
derungen des § 36 Absatz 4 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung genügen

• Spezialfahrzeuge, für die bauartbedingt keine Reifen der Kategorien C1, C2 oder 
C3 verfügbar sind

Diese Fahrzeuge dürfen allerdings nur unter diesen Voraussetzungen mit Sommerrei-
fen fahren:

• vor jeder Fahrt muss geprüft werden, ob es erforderlich ist, die Fahrt durchzu-
führen, da das Ziel mit anderen Verkehrsmitteln nicht erreichbar ist

• während der Fahrt ist ein Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug einzu-
halten, der in Metern mindestens der Hälfte der Geschwindigkeit in km/h ent-
spricht ("halber Tacho")

• es darf nicht schneller als 50 km/h gefahren werden, sofern nicht ohnehin eine 
geringere Geschwindigkeit geboten ist

Wieviel Profil müssen Winterreifen mindestens haben?
Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe beträgt auch für Winterreifen 1,6 
Millimeter. Der ADAC empfiehlt aus Sicherheitsgründen jedoch mindestens vier Milli-
meter. Auch das Reifenalter spielt eine Rolle. Nach spätestens sechs Jahren ist die 
Gummimischung so hart geworden, dass der "Grip" bei tiefen Temperaturen nachlässt.

Reichen Ganzjahresreifen auch im Winter aus?
Ganzjahresreifen sind im rechtlichen Sinn Winterreifen, wenn sie das "Alpine"-Symbol 
oder (in der oben genannten Übergangsfrist) die M+S-Kennzeichnung haben. Diese 
darf man auch bei winterlichen Straßenverhältnissen fahren. Ist keines der beiden 
Kennzeichnungen vorhanden, handelt es sich nicht um einen Ganzjahres- sondern um 
einen Sommerreifen.

Was ist, wenn ich mit Sommerreifen im Winter einen Unfall habe?
Kommt es wegen der Benutzung der Sommerreifen bei winterlichen Straßenverhält-
nissen zu einem Unfall, kann dies zur erheblichen Leistungskürzung der Kaskoversi-
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